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errichtet. 
 

• Der Lichtmüller bestreitet, überhaupt einen neuen 
Mühlgang errichtet zu haben. Es gibt eine 
Einrichtung zum Mahlen des Bräuermalzes, die 
abgesondert ist, um die Mühlsteine sauber zu 
halten. Es wird kein Mehl darauf gemahlen und 
kann auch nicht gleichzeitig mit dem Mahlgang 
betrieben werden. 

 
11.3.1715 Johann Seyringer als Anwalt des Johann Ehrenreich 

von Sprinzenstein schreibt an den Landeshauptmann: 
 
 Er bittet um Verlängerung der Frist zur Einreichung 

seiner Darstellung gegen die Klage des 
Müllerhandwerks in Haslach wegen der Mühlgänge in 
der Teufelsmühle. 

 
23.3.1715 Der Amtsbote Paul Auinger bestätigt, dass er die 

Genehmigung des Landeshauptmanns zur Einrichtung 
einer Untersuchungskommission in der Klage des 
Müllerhandwerks Haslach gegen die Herrschaft 
Sprinzenstein ordnungsgemäß zugestellt hat. 

 
2.5.1715 Johann Seyringer als Anwalt des Johann Ehrenreich 

von Sprinzenstein schreibt an den Landeshauptmann: 
 

• Sein Herr Johann Ehrenreich hat in Sachen Klage 
der Müller von Haslach um Einrichtung einer 
unparteiischen Untersuchungskommission 
gebeten. 
 

• Das Müllerhandwerk hat gegen diese Einrichtung 
Einspruch erhoben. 
 

• Da sein Herr im Augenblick nicht im Land ist, 
bittet er um Fristverlängerung, um darauf 
reagieren zu können. 

 
13.5.1715 Johann Seyringer als Anwalt des Johann Ehrenreich 

von Sprinzenstein bittet den Landeshauptmann um eine 
erneute Fristverlängerung. 
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